
  

  

  

 

Mandanten-Information für das Kfz-Gewerbe 
 

Im April 2026 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

bis Ende 2025 durften bestimmte Umsätze in so-
genannten Umsatzsteuerlagern als umsatzsteu-
erfrei behandelt werden. Wir beleuchten, welche 
Übergangsregelungen nach dem Ende dieses 
Privilegs gelten. Zudem stellen wir Ihnen ein 
neues Förderprogramm für E-Autos vor. Der 
Steuertipp befasst sich mit der Aktivrente. 

Lagerbestände  

Welche Übergangsregeln nach dem  
Aus für Umsatzsteuerlager gelten 

Mit Wirkung zum 01.01.2026 hat der Gesetzge-
ber die Umsatzsteuerlagerregelung aufgehoben 
und eine Übergangsregelung geschaffen. Das 
Bundesfinanzministerium hat ausführlich zu die-
sem Auslaufmodell Stellung genommen. Bis zum 
31.12.2025 waren bestimmte Lieferungen und 
sonstige Leistungen im Zusammenhang mit Um-
satzsteuerlagern steuerfrei, insbesondere 

• Lieferungen von Gegenständen in ein bewil-
ligtes Umsatzsteuerlager, 

• Lieferungen von Gegenständen, die sich in ei-
nem solchen Lager befanden oder zwischen 
solchen Lagern verbracht wurden, und 

• Leistungen, die unmittelbar mit der Lagerung, 
der Erhaltung, der Verbesserung der Aufma-
chung und Handelsgüte oder der Vorbereitung 
des Vertriebs oder Weiterverkaufs der einge-
lagerten Gegenstände zusammenhingen. 

Diese Steuerbefreiung ist seit dem 01.01.2026 
entfallen. Für Umsätze, die bis zum 31.12.2025 
steuerfrei waren, gelten die folgenden komplexen 
Übergangsregelungen: 

• Gegenstände, die bis zum 31.12.2025 in ein 
bewilligtes Umsatzsteuerlager eingelagert und 
bis zum 30.12.2029 nicht ausgelagert wurden, 
gelten automatisch mit Ablauf des 30.12.2029 
als ausgelagert. Die Steuerbefreiung für die 
der Auslagerung vorangegangene Lieferung 
entfällt zu diesem Zeitpunkt. 

• Bei einer Auslagerung vor dem 30.12.2029 
entfällt die Steuerbefreiung regulär schon zum 
Zeitpunkt der tatsächlichen Auslagerung. 
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Leistungen, die nach dem 31.12.2025 an bereits 
eingelagerten Gegenständen erbracht werden und 

• unmittelbar mit der Lagerung, der Erhaltung, 
der Verbesserung der Aufmachung und Han-
delsgüte oder 

• mit der Vorbereitung des Vertriebs oder Wei-
terverkaufs zusammenhängen, 

bleiben bis einschließlich 30.12.2029 weiterhin 
steuerfrei. Nicht begünstigt sind hingegen weiter-
gehende Be- oder Verarbeitungen, insbesondere 
solche, die eine Aufbereitung für die Lieferung 
auf der Einzelhandelsstufe darstellen. Sie führen 
zu einer zwangsweisen Auslagerung dieser Ge-
genstände und damit zur Steuerpflicht. 

Hinweis: Wir beraten Sie zu den Nachweis-
pflichten und möglichen Haftungsrisiken. 

Schenkung  

Wie die Behaltensfrist bei Unter-
nehmensanteilen ermittelt wird 

Bei Erbschaften und Schenkungen werden be-
stimmte Freibeträge berücksichtigt, die die Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer mindern. Wer zum 
Beispiel einen (Teil-)Betrieb oder einen Anteil an 
einer Gesellschaft geschenkt bekommt, kann eine 
Steuerbefreiung beantragen, die an bestimmte 
Bedingungen geknüpft ist. Eine davon ist, dass 
der Beschenkte den Betrieb oder den Anteil für 
einen bestimmten Zeitraum behält. 

In einem vom Finanzgericht Münster (FG) ent-
schiedenen Streitfall hatte der Vater der Klägerin 
im Jahr 2009 eine Unterbeteiligung an seinem 
Kommanditanteil eingeräumt. Zum 01.10.2013 
und 01.03.2015 wurde die Unterbeteiligung 
schenkweise erhöht. Das Unterbeteiligungsver-
hältnis sollte für die Dauer der Kommanditbetei-
ligung des Vaters bestehen. Im März 2020 ver-
pflichtete sich der Vater, seinen Kommanditanteil 
zum 31.12.2019 zu verkaufen. Die Anteilsfreiga-
be erfolgte - nach einer Genehmigung der Euro-
päischen Zentralbank - im September 2021. Zu-
nächst berücksichtigte das Finanzamt die bean-
tragte Optionsverschonung und setzte Schen-
kungsteuer von 0 € fest. Im Juni 2023 änderte es 
die Bescheide und gewährte nur noch eine antei-
lige Steuerbefreiung, weil die Behaltensfrist an-
teilig unterschritten worden sei. 

Die hiergegen gerichtete Klage war vollumfäng-
lich erfolgreich. Nach Ansicht des FG lag mit 
Abschluss des Kaufvertrags im März 2020 keine 
Veräußerung der steuerbegünstigten Unterbeteili-
gung vor. Vielmehr habe die Unterbeteiligung bis 
zur tatsächlichen Abtretung im September 2021 
bestanden. Zudem sei für die Veräußerung nicht 

das schuldrechtliche bzw. obligatorische, sondern 
das dingliche Rechtsgeschäft bzw. der Übergang 
des wirtschaftlichen Eigentums maßgeblich. 
Danach sei neben einer rechtlich geschützten Er-
werbsposition der vollständige Übergang von 
Mitunternehmerrisiko und -initiative notwendig. 
Die Behaltensfrist wurde somit eingehalten. 

Schwarzarbeit  

Neun von zehn Haushaltshilfen sind 
nicht angemeldet 

Rund 4,4 Mio. Privathaushalte beschäftigen hier-
zulande Haushaltshilfen, von denen aber nur 
275.000 bei der Minijob-Zentrale angemeldet 
sind. Das Institut der deutschen Wirtschaft geht 
davon aus, dass neun von zehn Minijobbern 
schwarzarbeiten. In einer repräsentativen Umfra-
ge hat das Institut bei den Privathaushalten nach 
den Gründen für die illegale Beschäftigung ge-
fragt. Das Ergebnis: Viele glauben, dass sie gar 
keine Schwarzarbeit beauftragen, sondern nur 
steuerfreie Nachbarschaftshilfe in Anspruch neh-
men. Das ist aber nicht korrekt. Gelegentliche 
Unterstützung im Haushalt kann zwar als Nach-
barschaftshilfe unversteuert bleiben. Bei regel-
mäßiger, bezahlter Unterstützung handelt es sich 
aber um eine illegale Beschäftigung. 

Viele der Befragten gaben zudem an, dass sie ei-
ne legale Beschäftigung gegenüber einer illegalen 
Beschäftigung für zu teuer halten. Auch dieses 
Argument lässt sich häufig entkräften, denn Pri-
vathaushalte zahlen für angemeldete Minijobber 
im Regelfall nur Abgaben von 14,62 % auf den 
Lohn des Minijobbers. Im Gegenzug gewährt der 
Fiskus dem Arbeitgeber bei einem legalen Mi-
nijob einen Steuerbonus für haushaltsnahe 
Dienstleistungen von 20 % des Lohns (maximal 
510 € pro Jahr), der von der Einkommensteuer 
abgezogen wird, so dass die Steuerersparnis oft 
sogar höher ausfällt als die Abgabenlast. Weiterer 
Vorteil einer legalen Beschäftigung: Wenn der 
Haushaltshilfe bei der Arbeit etwas zustößt, 
springt die Unfallversicherung ein. Der Auftrag-
geber muss bei einer legalen Beschäftigung also 
keine Haftung befürchten. 

GmbH  

Wenn eine rückgedeckte Pensions-
zusage vorzeitig abgelöst wird 

Mitunter verzichtet der beherrschende Gesell-
schafter einer GmbH vor Eintritt des Versor-
gungsfalls auf seine Ansprüche aus einer Pensi-
onszusage. Erhält er hierfür eine Abfindung von 
der Gesellschaft, liegt hierin keine verdeckte 
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Gewinnausschüttung, wenn die Pensionszusage 
aus betrieblichen Gründen abgefunden wird. Eine 
Vereinbarung zwischen einer GmbH und ihrem 
Gesellschafter-Geschäftsführer kann betrieblich 
oder aber durch das Gesellschaftsverhältnis ver-
anlasst sein. 

Im Streitfall ging es um die Abfindung einer Pen-
sionszusage und die damit verbundene Auflösung 
der Rückdeckungsversicherung. Das Finanzge-
richt (FG) hatte beides als Teil eines Bündels von 
Sanierungsmaßnahmen zugunsten der GmbH 
gewürdigt. Nach Einschätzung des FG sollte so 
die drohende Zahlungsunfähigkeit der GmbH ab-
gewendet und deren wirtschaftliche Krise gemil-
dert werden, da die Abfindung der Pensionszusa-
ge auf Seiten der GmbH zu einer Verminderung 
der laufenden Ausgaben führte. Diese Sichtweise 
hat der Bundesfinanzhof geteilt. Damit war die 
gezahlte Abfindung für den Pensionsverzicht als 
Arbeitslohn zu versteuern. 

Steuerbescheide  

Widerspruch gegen digitale  
Bekanntgabe hat noch Zeit 

Ursprünglich war geplant, dass elektronische 
Steuerbescheide bereits ab dem 01.01.2026 zur 
Regel werden sollten und Papier die Ausnahme 
werden sollte. Der Gesetzgeber hat die Neurege-
lungen jedoch erst ab dem 01.01.2027 beschlos-
sen, so dass Steuerzahler ihre Bescheide 2026 
weiterhin in Papierform erhalten, sofern sie beim 
Finanzamt nicht ausdrücklich in die elektronische 
Bekanntgabe eingewilligt haben. Wer keine digi-
tale Bekanntgabe wünscht, hat nun bis Ende 2026 
Zeit, um sein Widerspruchsrecht auszuüben. 

Kinderbetreuung  

Für den Sonderausgabenabzug muss 
das Kind zum Haushalt gehören 

Ob Kindergarten, Babysitter, Hort oder Tages-
mutter: Kosten für die Betreuung der eigenen 
Kinder lassen sich zu 80 %, maximal 4.800 € pro 
Jahr und Kind, als Sonderausgaben von der Steu-
er absetzen. Voraussetzung dafür ist, dass das 
Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
und zum Haushalt des Steuerzahlers gehört. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat erneut bestätigt, 
dass das Kriterium der Haushaltszugehörigkeit 
auf einer verfassungsrechtlich zulässigen Typi-
sierung beruht. Im Streitfall lebten die Eltern ge-
trennt; die Tochter gehörte im Streitjahr (2018) 
allein zum Haushalt der Mutter. Trotzdem bean-
tragte der Vater den Sonderausgabenabzug für 

die von ihm getragenen Kinderbetreuungskosten. 
Das Finanzamt lehnte einen Sonderausgabenab-
zug ab und wurde darin vom Finanzgericht bestä-
tigt. Der BFH hat die dagegen gerichtete Revisi-
on als unbegründet zurückgewiesen. Eine Vorla-
ge an das Bundesverfassungsgericht hielt er nicht 
für geboten. Beim Kläger werde die steuerliche 
Freistellung des Existenzminimums dadurch ge-
wahrt, dass die Kinderfreibeträge die tatsächlich 
getragenen Betreuungskosten überstiegen. 

Parkplatz  

Vom Arbeitnehmer gezahlte Miete  
mindert den geldwerten Vorteil nicht 

Die unentgeltliche Überlassung eines Stellplatzes 
oder einer Garage tritt als eigenständiger Vorteil 
neben den Vorteil für die Nutzung eines betrieb-
lichen Pkw zu privaten Fahrten. Vom Arbeitneh-
mer getragene Stellplatzkosten mindern den 
geldwerten Vorteil aus der Pkw-Überlassung da-
her laut Bundesfinanzhof nicht. 

Trägt der Arbeitnehmer Kosten für einen Stell-
platz oder eine Garage selbst, kann dies nur zu 
einer Minderung des ihm durch die firmenseitige 
Überlassung des Stellplatzes oder der Garage zu-
gewandten Vorteils führen. 

Immobilien  

Entgelt für Nießbrauchsverzicht muss 
als Entschädigung versteuert werden 

Wer seine Immobilien im Rahmen der vorweg-
genommenen Erbfolge auf die nächste Genera-
tion übertragen will, kann hierfür eine Schenkung 
unter Zurückbehalt eines Nießbrauchs in Betracht 
ziehen. Über die Einräumung eines Nießbrauchs 
lässt sich erreichen, dass dem Schenker weiterhin 
ein Wohnrecht bzw. die Mieteinnahmen aus der 
Immobilie zustehen. 

Ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 
zeigt, dass ein späterer entgeltlicher Verzicht auf 
das eingeräumte Nießbrauchsrecht teure steuerli-
che Folgen haben kann. Die Klägerin hatte ein 
lebenslanges Nießbrauchsrecht an einer vermiete-
ten Immobilie inne, so dass ihr die Mieteinnah-
men zuflossen. Eigentümer der Immobilie war 
eine Erbengemeinschaft, der ihre Kinder ange-
hörten. Nachdem die Erbengemeinschaft das 
Grundstück veräußert hatte, verzichtete die Klä-
gerin auf ihr Nießbrauchsrecht und erhielt hierfür 
eine Entschädigung in Millionenhöhe. Das Fi-
nanzamt ging davon aus, dass die entgeltliche 
Ablösung des Nießbrauchsrechts als privates 
Veräußerungsgeschäft zu besteuern ist. 
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Der BFH hat diese Einordnung zwar verworfen, 
das Entgelt aber als steuerbare und steuerpflich-
tige Entschädigung für entgehende Vermie-
tungseinkünfte eingestuft. Eine solche steuerliche 
Einordnung ist laut BFH geboten, wenn der 
Nießbraucher das Grundstück (wie im Urteilsfall) 
zum Zeitpunkt des Verzichts tatsächlich vermie-
tet und hieraus Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung erzielt. Die Entschädigung tritt an 
die Stelle des ohne den Verzicht fortwährenden 
Zuflusses an Mieteinnahmen. Losgelöst von der 
Nutzung des Rechts zur Einkünfteerzielung 
kommt dem Nießbrauchsrecht als solchem kein 
eigenständiger Wert zu. 

Hinweis: Unerheblich ist nach Auffassung 
des BFH zudem, ob der Nießbraucher bei Ab-
schluss einer entsprechenden Verzichtsverein-
barung unter rechtlichem, wirtschaftlichem 
oder tatsächlichem Druck gestanden hatte. 
Somit kann auch ein freiwilliger Verzicht auf 
das Nießbrauchsrecht dazu führen, dass eine 
steuerbare und steuerpflichtige Entschädigung 
anzunehmen ist. 

Nutzen Sie im Vorfeld unser Beratungsange-
bot, wenn es um Regelungen der vorwegge-
nommenen Erbfolge geht! 

Förderprogramm  

Bundesregierung lockt mit Kaufprämien 
bis zu 6.000 € für E-Autos 

Die Bundesregierung fördert die E-Mobilität 
rückwirkend ab dem 01.01.2026 mit neuen 
Kaufprämien. Je nach Einkommen, Haushalts-
größe und Fahrzeugtyp gibt es bei Kauf oder 
Leasing zwischen 1.500 € und 6.000 €. Die Ein-
kommensobergrenze für die staatliche Förderung 
liegt bei 80.000 € brutto pro Haushalt. Pro Kind 
steigt diese Grenze um 5.000 € (für bis zu zwei 
Kinder). Jeder Kauf eines neuen E-Autos wird 
mit mindestens 3.000 € gefördert, jeder Kauf ei-
nes Neufahrzeugs mit Plug-in-Hybrid-Antrieb 
oder Range-Extender (sofern er bestimmte CO2-
Anforderungen erfüllt) mit mindestens 1.500 €. 

Der Fördertopf ist mit 3 Mrd. € gefüllt und soll 
geschätzt für 800.000 Fahrzeuge reichen. Die In-
ternetplattform, über die ein Förderantrag gestellt 
werden kann, wird voraussichtlich im Mai 2026 
verfügbar sein. Ungeachtet dessen gilt die Förde-
rung rückwirkend für Autos, die bereits Anfang 
des Jahres 2026 zugelassen worden sind. 

Hinweis: Die soziale Staffelung der Förde-
rung knüpft an das zu versteuernde Haushalts-
jahreseinkommen an. 

Steuertipp  

Was Arbeitgeber über die neue  
Aktivrente wissen sollten 

Die Aktivrente ist da: Sozialversicherungspflich-
tige Arbeitnehmer, die ihre Regelaltersgrenze er-
reicht haben, können seit dem 01.01.2026 zusätz-
lich zur Rente bis zu 2.000 € im Monat steuerfrei 
hinzuverdienen. Wer Ruheständler beschäftigen 
möchte, sollte Folgendes wissen: 

• Der Steuerfreibetrag lässt sich sogar nutzen, 
wenn das Arbeitsverhältnis über die Steuer-
klasse VI abgerechnet wird - vorausgesetzt, 
der Arbeitnehmer bestätigt dem Arbeitgeber, 
dass der Freibetrag nicht bereits in einem an-
deren Arbeitsverhältnis berücksichtigt wird. 

• Die steuerfreien Einnahmen aus der Aktivren-
te unterliegen auch nicht dem Progressions-
vorbehalt. Sie erhöhen also nicht den Steuer-
satz, der für das übrige steuerpflichtige Ein-
kommen gilt. 

• Zusätzliche Arbeitgeberleistungen (z.B. Bei-
träge zur betrieblichen Altersversorgung oder 
Zuwendungen im Rahmen von Betriebsveran-
staltungen) können nach anderen Vorschriften 
steuerfrei bleiben und sind dann nicht auf die 
steuerfreie Aktivrente anzurechnen. 

• Die Einnahmen aus der Aktivrente sind zwar 
steuerfrei, unterliegen aber der Sozialversiche-
rungspflicht. Insbesondere Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung müssen weiter-
hin gezahlt werden. Der Arbeitnehmer kann 
unter Umständen freiwillig weiter Beiträge zur 
Rentenversicherung leisten. Unabhängig da-
von muss der Arbeitgeber Beiträge zur Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung abführen. 

• Die Aktivrente muss nicht gesondert beantragt 
werden. In der Regel wird der Freibetrag di-
rekt über den Arbeitgeber im Rahmen des 
Lohnsteuerabzugs berücksichtigt. 

Hinweis: Bezieher einer Witwen- oder Hin-
terbliebenenrente sollten sich vor Aufnahme 
einer Tätigkeit im Rahmen der Aktivrente 
beim zuständigen Rentenversicherungsträger 
informieren. Denn das zusätzliche Einkom-
men kann zu einer Kürzung der Hinterbliebe-
nenrente führen, weil die Aktivrente in dem 
Fall als anrechenbares Einkommen zählt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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